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Neue Rechengrößen in der Sozialversicherung ab dem 1. Januar 2025
Dezember 2024

Ab dem 1. Januar 2025 steigen die Rechen-
größen in der Sozialversicherung. Die Beitrags-
bemessungsgrenzen sind erstmalig bundesweit 
einheitlich. Darüber hinaus steigt der durch-
schnittliche Zusatzbeitrag zur gesetzlichen 
Krankenversicherung und die Beiträge zur 
gesetzlichen Pflegeversicherung.

Wie jedes Jahr werden die Rechengrößen in der 
Sozialversicherung an die Einkommensentwicklung 
angepasst, um eine stabile soziale Absicherung zu 
gewährleisten. Der Bundesrat hat der Verordnung 
zur Festsetzung der neuen Rechengrößen Ende 
November zugestimmt, sodass die Verordnung zum 
1. Januar 2025 in Kraft treten kann.

Rechengrößen sind unter anderem die Bezugs-
größe in der Sozialversicherung, die Beitragsbe-
messungsgrenzen (BBG) sowie die Jahresarbeits-
entgeltgrenze (JAEG). Die Bezugsgröße bildet das 
Durchschnittsentgelt der gesetzlichen Rentenver-
sicherung in Deutschland aus dem vorletzten 
Kalenderjahr ab. 
Die BBG markiert den maximalen Betrag, bis zu 
dem Beiträge zur Sozialversicherung erhoben 
werden. Einkünfte, die über dieser Grenze liegen,

bleiben beitragsfrei. Ab dem 1. Januar 2025 tritt 
erstmals eine bundesweit einheitliche Beitragsbe-
messungsgrenze in Kraft, wodurch regionale 
Unterschiede entfallen.

Ein weiterer wichtiger Schwellenwert ist die 
Jahresarbeitsentgeltgrenze (JAEG), auch bekannt 
als Versicherungspflichtgrenze. Sie definiert, ab 
welchem regelmäßigen Jahresarbeitsentgelt 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht mehr

der gesetzlichen Krankenversicherungspflicht 
unterliegen. Überschreitet das regelmäßige 
Jahreseinkommen diese Grenze, besteht in der 
Regel die Wahl zwischen einer privaten Kranken-
versicherung (PKV) und der freiwilligen Mitglied-
schaft in der gesetzlichen Krankenversicherung 
(GKV). 

Ab dem 1. Januar 2025 gelten die folgenden 
Rechengrößen in der deutschen Sozialversicherung:

Bundeseinheitliche Rechengrößen Monat Jahr

Beitragsbemessungsgrenze für die
allgemeine Renten- und Arbeitslosenversicherung

8.050€ 96.600€

Beitragsbemessungsgrenze für 
Rentenversicherung

die knappschaftliche 9.900€ 118.800€

Beitragsbemessungsgrenze für 
Pflegeversicherung

die Kranken- und 5.512,50€ 66.150€

Jahresarbeitsentgeltgrenze 
(Versicherungspflichtgrenze) für die 
Kranken- und Pflegeversicherung

6.150€ 73.800€

Bezugsgröße für die Sozialversicherung 3.745€ 44.940€



Die allgemeinen Beitragssätze zur Kranken-, 
Renten- und Arbeitslosenversicherung bleiben 
unverändert. Der durchschnittliche Zusatzbeitrag 
zur gesetzlichen Krankenversicherung wird auf 2,5 
Prozent angehoben. In der Pflegeversicherung 
werden die Beitragssätze voraussichtlich um 0,2 
Prozent angehoben. Damit werde der Beitragssatz 
zur Pflegeversicherung bundeseinheitlich auf 3,6 
Prozent der beitragspflichtigen Einnahmen 
festgesetzt.

Diese Änderungen könnten sowohl die Absicherung 
und finanzielle Planung der Arbeitnehmenden als 
auch die finanzielle Gestaltungsmöglichkeiten der 
Arbeitgebenden beeinflussen.

Fazit
Die positive Einkommensentwicklung in den 
vergangenen Jahren sorgt dafür, dass die 
Beitragsbemessungsgrenzen zum 1. Januar 
2025 deutlicher als in der Vergangenheit 
steigen. Trotz gleichbleibender Beitragssätze 
steigen dadurch die Sozialversicherungs-
beiträge für Arbeitgeber und Arbeitnehmende.

Einige oder alle der hier beschriebenen Leistungen sind möglicherweise für KPMG-Prüfungsmandanten und 
deren verbundene Unternehmen unzulässig.
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